VI 4/StMAS
Sprachförderung – Vorkurse
Art. 15 Abs. 2 i.V.m. § 5 AVBayKiBiG 
Das Vorkurskonzept „Deutsch 160“ ist eine spezielle Form von Sprachförderung in Kooperation von Kindergarten und Grundschule. Bisher wurden Vorkurse im Umfang von 40 Stunden ab der Schuleinschreibung bis zum Ende des Kindergartenjahres von Lehrkräften der Grundschule als zusätzliche Maßnahme durchgeführt. Die Vorkurse wurden nun ausgeweitet und erstrecken sich vom September des Jahres vor der Einschulung bis zum darauf folgenden Juli. Sie umfassen 160 Schulstunden (à 45 Minuten). Hiervon sollen Sprachfördermaßnahmen im Umfang von jeweils 80 Schulstunden (à 45 Minuten) vom pädagogischen Personal der Kindergärten und von Lehrkräften der Grundschule eingebracht werden. Bei 39 Schulwochen entfallen damit auf jede Woche ca. vier Schulstunden Vorkurs. Die Vorkurse ergänzen die Tätigkeit der pädagogischen Fachkräfte. Mit dem Einsatz der Grundschullehrer/innen wird eine wichtige Unterstützungs- und Kooperationsmöglichkeit für die Kindertageseinrichtungen angeboten.
Die Ausführungsverordnung zum BayKiBiG sieht zur Durchführung der Vorkurse folgende Regelungen vor: „Der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nicht deutschsprachiger Herkunft sind, ist am Ende des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung anhand des zweiten Teils des Bogens ‚Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (SISMIK) – Sprachliche Kompetenz im engeren Sinn (deutsch)’ zu erheben.  Die sprachliche Bildung und Förderung von Kindern, die nach dieser Sprachstandserhebung besonders förderbedürftig sind oder die zum Besuch eines Kindergartens mit integriertem Vorkurs verpflichtet wurden, ist in Zusammenarbeit mit der Grundschule auf Grundlage der entsprechenden inhaltlichen Vorgaben ,Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn´ oder einer gleichermaßen geeigneten Sprachfördermaßnahme durchzuführen.“ Der Träger des Kindergartens ist somit nicht verpflichtet, inhaltlich im Vorkurs das Programm „Vorkurs Deutsch vor Schulbeginn“ zu verwenden. In jedem Fall besteht die Verpflichtung zur inhaltlichen Absprache der Erzieher/in und der Lehrkraft, die auf Schulseite den Vorkurs durchführt.
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A) Planungsgrundlage und Sprachstandserhebung 

Die Kindergärten  haben nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG) den Auftrag, besondere Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen vorzusehen. Implizite Voraussetzung hierfür ist, dass die Erzieherinnen einen solchen besonderen Sprachförderbedarf zuverlässig feststellen. In aller Regel verschaffen sich die pädagogischen Fachkräfte entwicklungsbegleitend, etwa auch durch Verwendung des Bogens „Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen“ (SISMIK), die erforderlichen Kenntnisse über den individuellen Sprachstand der Kinder. 
1. Zeitpunkt der Sprachstandserhebung:
a) Erhebung des Sprachstandes bereits ein Jahr vor der Einschulung
Der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nicht deutschsprachiger Herkunft sind, ist spätestens Februar/März des vorletzten Kindergartenjahres (bzw. bei Aufnahme des Kindes, wenn es erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen wird), mit dem SISMIK-Bogen festzustellen. D.h. im Februar/März 2006 wird der Sprachstand für Kinder erhoben, welche 2007/2008 eingeschult werden sollen. 

Besuchen Kinder, deren Eltern beide nicht deutscher Herkunft sind, im vorletzten Jahr vor der Einschulung keine Kindertageseinrichtung, soll ein Jahr vor ihrer Schuleinschreibung (im April des Vorjahres) eine vorgezogene Erhebung des Sprachstandes durch die Schule erfolgen. Im Rahmen der Schuleinschreibung werden somit auch Kinder einbezogen, welche erst im nächsten Jahr die Schule besuchen. Die Eltern sollen durch einen Informationsbrief der Gemeinden bzw. durch öffentliche Bekanntmachung der Schuleinschreibung zur Teilnahme an der vorgezogenen Erhebung des Sprachstandes aufgefordert werden. Die Teilnahme an der Sprachstandserhebung ist freiwillig. Sofern Defizite in den Deutschkenntnissen des Kindes festgestellt werden, wird den Eltern empfohlen, das Kind in einen Kindergarten mit integrierter Sprachförderung zu geben. Eine Verpflichtung kann jedoch nicht ausgesprochen werden.  
b) Erhebung des Sprachstandes zu Beginn des letzten Kindergartenjahres
Besuchen Kinder, deren Eltern beide nicht deutscher Herkunft sind, erstmalig im letzten Kindergartenjahr die Einrichtung, erfolgt die Sprachstandserhebung bei der Aufnahme. 

Kinder, die bei der Aufnahme nach der Sprachstandserhebung über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, werden bei freien Plätzen in einen laufenden Vorkurs der Schule aufgenommen bzw. erhalten in der Kindertageseinrichtung eine besondere Sprachförderung.

2. Beide Eltern nicht deutschsprachiger Herkunft:

Entsprechend der Zuteilung des Gewichtungsfaktors 1,3 bei der kindbezogenen Förderung ist bei der Feststellung des Tatbestandsmerkmals „nicht deutschsprachige Herkunft beider Elternteile“ nicht ausschließlich auf die Staatsangehörigkeit abzustellen. Entscheidend ist die Abstammung der Eltern. Diesbezüglich möchten wir auf den 29.Newsletter zum BayKiBiG hinweisen. 

3. Verfahren und Datenschutz:
Die Sprachstandsfeststellung ist eine wesentliche Planungsgrundlage für die Einrichtung von Vorkursen im Kindergarten und in der Schule. Nach Durchführung der Sprachstandsfeststellung erfolgt  die Weitergabe der Anzahl von Kindern (nicht des SISMIK-Bogens), welche für einen Vorkurs in Frage kommen, ohne Angabe von konkreten personenbezogenen Daten. 

Die Eltern haben bei der Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung der Umsetzung des pädagogischen Einrichtungskonzepts zugestimmt. Als Teil des pädagogischen Konzepts des Kindergartens sind Maßnahmen der Zusammenarbeit  mit der Grundschule abgedeckt (s. Anlage). 
Erklärt die Schule, dass aufgrund der Anzahl der gemeldeten Kinder ein Vorkurs zustande kommt, so ist eine Übermittlung von personenbezogenen Daten notwendig. 

Für die Übermittlung der Daten und dem fachlichen Austausch zwischen pädagogischen Kräften und Lehrkräften ist die Einwilligung der Eltern erforderlich. 

Im Rahmen eines Elterngesprächs sind die Eltern über die Maßnahme des Vorkurses zu informieren und die Einwilligung einzuholen. 

Eine Einwilligungserklärung mit einem Teil „Vorkurse“ wird derzeit erarbeitet. Die bisherigen Unterlagen sind nur auf Maßnahmen der Kooperation im Allgemeinen abgestellt (s. Anlage).

4. Sismik-Bogen:
Der Teil 2 des Sismik (Seiten 7 und 8 aus dem Gesamtbogen), welche zur Sprachstandsdiagnose ausreichend sind,  wurden mit entsprechenden Informationen über das Anliegen und die Handhabung des kompletten Bogens im Infodienst (Doppelheft 1,2 2005) des IFP veröffentlicht, der an alle Tageseinrichtungen versandt worden ist. 

Die entsprechenden Seiten wurden mit dem Hinweis „Kopiervorlage für Kindertageseinrichtungen in Bayern (Teil 2 des Sismik)“ versehen. 

Die Kopiervorlage und die Hinweise zur Handhabung sollten ebenfalls beim zuständigen Jugendamt zur Verfügung stehen.  

B) Planung und Organisation der Vorkurse


1. Organisation:
Zur Organisation der Vorkurse (schulischer Anteil) werden keine staatlichen Vorgaben gemacht, da die Rahmenbedingungen für jede Grundschule unterschiedlich sind.

Die Organisation der Vorkurse obliegt wie bisher der Schule in Zusammenarbeit mit den Kindergärten und den Trägern der Schulbeförderung. 

Dazu gehören Fragen, wie: 

-wo wird der schulische Teil des Vorkurses abgehalten (in der Grundschule oder in einer Kindertageseinrichtung), 
-wie gelangen die Kinder dorthin (Transport)

-wer übernimmt evtl. Fahrtkosten (Kosten des Transports)?
Die Kindergärten unterstützen die Grundschulen bei der Planung der Vorkurse für das jeweils kommende Kindergarten- bzw. Grundschuljahr. Die Vorgaben des Datenschutzes sind zu beachten. (s. Ausführungen Sprachstandserhebung)

Die Nutzung der Kindergartenräume erfolgt im Einvernehmen mit dem Träger der Einrichtung. Die Vorkurse bzw. die Beförderung zur Grundschule und zurück sind gesetzlich unfallversichert. Zuständig ist der Gemeindeunfallversicherungsverband GUVV. 
2. Zeitlicher Umfang:
Bei gleichem Einsatz der Arbeitskraft des pädagogischen Personals der Kindergärten wie auch der Grundschullehrer/innen, übernehmen beide jeweils 90 Minuten (entspricht zwei Schulstunden) pro Woche Sprachförderung. 

· Die Grundschullehrkraft bildet für die Vorkurse Kleingruppen. Um eine intensive Sprachförderung zu erreichen, gelten acht Kinder mit nichtdeutschsprachiger Herkunft und Sprachförderbedarf als Richtwert für die Bildung eines Vorkurses. Dies entspricht der bisherigen Praxis. 

· Die pädagogische Fachkraft im Kindergarten organisiert die Sprachförderung, unabhängig vom schulischen Vorkursanteil, integriert im Rahmen des regulären Kindergartenbetriebs. Kinder, die Sprachdefizite aufweisen, aber für die der Gewichtungsfaktor von 1,3 nicht greift (etwa nur ein Elternteil nichtdeutscher Herkunft), können an den Sprachfördermaßnahmen des Kindergartens selbstverständlich teilnehmen. 
· Der schulische Anteil des Vorkurses zählt zu den Buchungszeiten, wenn dieser in einem Kindergarten erfolgt oder wenn er die Kindergartenzeit unterbricht (z.B. Buchung von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr täglich, Vorkurs zweimal wöchentlich an der Grundschule von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr). Wird der Schulanteil außerhalb der gebuchten Zeit durchgeführt, muss diese Zeit nicht zusätzlich gebucht werden (z.B. Buchung von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr täglich, Vorkurs an der Grundschule von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr). 

C) Anteil des Vorkurses im Kindergarten

1. Pädagogisches Konzept:
Die inhaltliche Gestaltung der Vorkurse erfolgt in gegenseitiger Absprache von Erzieherinnen und Grundschullehrkräften. Ein entsprechendes Vorkurskonzept könnte auf der  Handreichung „Lernszenarien – Ein neuer Weg, der Lust auf Schule macht. Teil 1: Vorkurs, Deutsch lernen vor Schulbeginn“ (Herausgeber: Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung; Beitrag vom Staatsinstitut für Frühpädagogik) basieren. Gleichermaßen geeignet sind z.B. auch Sprachförderkonzepte, die gemeinsam mit der Schulseite erarbeitet werden (Beispiel: Landratsamt Regensburg). Der Kindergarten kann aber auch sein bestehendes gleichwertiges Sprachförderprogramm fortführen oder sich für ein anderes Sprachförderprogramm als das oben genannte entscheiden. In jedem Fall haben sich  Erzieher/in und Grundschullehrkraft inhaltlich abzustimmen. Eine Kostenübernahme für die Handreichung bzw. der Erstellung von gemeinsamen Sprachförderkonzepten ist nicht möglich.

2. Integraler Anteil des Vorkurses im Kindergarten:
Der Anteil des Vorkurses von 80 Stunden (entspricht ca. 90 Min. pro Woche bzw. 20 Min. pro Tag), der in die Verantwortung des Kindergartens fällt, wird als integraler Bestandteil der Kindergartenarbeit konzipiert. Die Verantwortung hierfür trägt der Kindergarten selbst. Der Kindergartenanteil am Vorkurs wird unabhängig davon umgesetzt, ob aufgrund der Anzahl der Kinder ein „schulischer“ Vorkurs zustande kommt.

Ist z.B. nur ein Kind mit Migrationshintergrund förderbedürftig, so können die Sprachfördermaßnahmen unter Einbeziehung auch der deutschen Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung durchgeführt werden (eine Eins-zu-Eins-Förderung scheidet in den Kernzeiten aus, weil sich sonst die zweite pädagogische Kraft allein um die 24 Kinder einer Gruppe kümmern müsste). Ist im Extremfall der Großteil der Kinder in der Gruppe förderbedürftig, so kann die Intensivförderung nacheinander mit wechselnden Kleingruppen z.B. à 5 Kindern erfolgen. Die Herausnahme von einigen Kindern aus der Kindergartengruppe für eine gewisse Zeit, um mit ihnen in besonderer Weise pädagogisch zu arbeiten, ist ein gängiges Prinzip der Kindergartenarbeit (differenzierte Förderung). 
D) Schuleinschreibung

1. Bisher keine besondere Sprachförderung (Vorkurse):
=> Zurückstellung vom Schulbesuch und Verpflichtung zum Besuch eines Kindergartens mit integrierter Sprachförderung (Vorkurs)

Wesentlicher Bestandteil der Schuleinschreibung im März/April ist neben der Feststellung der Schulfähigkeit allgemein die Überprüfung der Deutschkenntnisse des Kindes. Die Sprachstandsdiagnose „Kenntnisse in Deutsch als Zweitsprache erfassen“ ist in den Grundschulen ein inzwischen bewährtes Instrument, mit dem auf einfache Weise und mit großer Sicherheit festgestellt werden kann, ob die Deutschkenntnisse des Kindes mit nichtdeutscher Muttersprache ausreichen, dem Unterricht der Regelklasse zu folgen. 

Schulpflichtige Kinder ausländischer Herkunft ohne ausreichende Deutschkenntnisse, die den Kindergarten nicht besuchen und keine besondere Sprachförderung erhalten, werden von der Einschulung zurückgestellt und werden zum Besuch eines Kindergartens mit integrierter Sprachförderung (Vorkurs) verpflichtet. Sie werden nach Möglichkeit schon in den bei der Schuleinschreibung laufenden Vorkurs aufgenommen. 
a) Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Zurückstellung eines Kindes vom Schulbesuch ist Art. 37 Abs. 2 BayEUG. Demnach kann ein schulpflichtiges Kind zurückgestellt werden, „wenn auf Grund der körperlichen oder geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass es nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann“. Mangelnde Sprachfähigkeit ist in diesem Sinne ein Hinderungsgrund für Schulerfolg. 
Die Verpflichtung zum Besuch eines Vorkurses zur Sprachförderung soll durch eine Ergänzung des BayEUG gesetzlich verankert werden.

b) Verfahren

Die Entscheidung über die Zurückstellung obliegt dem Schulleiter bei der Schuleinschreibung. In diesem Bescheid wird ggf. auch die Verpflichtung ausgesprochen, einen Vorkurs bzw. einen Kindergarten zu besuchen. 
Die Kommunen haben im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrags (vgl. Art. 5 Abs. 1 BayKiBiG) und der örtlichen Bedarfsplanung dafür Sorge zu tragen, dass jedem Kind ein geeigneter Kindergartenplatz zur Verfügung steht. Im Fall fehlender Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden trifft diese Pflicht die Landkreise. Unabhängig davon ist den vom Schulbesuch zurückgestellten Kindern bei der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung ein Vorrang einzuräumen (vgl. KMBek vom 17.04.1974, wird vom StMAS aktualisiert.) Somit ist für jedes Kind, das wegen Sprachdefiziten vom Schulbesuch zurückgestellt wurde, ein Platz in einem Kindergarten mit integriertem Vorkurs gewährleistet. Die Kommune hilft den Eltern bei der Platzsuche bzw. weist ggf. einen Platz zu. 
2. Kind hat bereits einen Kindergarten mit Vorkurs besucht:
Hat das Kind bereits einen Kindergarten mit integriertem Vorkursangebot (mdst. 80 Stunden) besucht, erfolgt bei der (evtl. wiederholten) Schuleinschreibung keine (nochmalige) Rückstellung des Kindes. Die Kinder werden dann in die Regel- bzw. Sprachlernklasse oder in eine sonderpädagogischen Diagnose- und Förderklasse eingeschult.

E. Übernahme von Kosten (zusammengefasst)

a) Fahrtkosten

Sofern der Träger der Schulbeförderung nicht zur Übernahme der Fahrtkosten bereit ist, müssen die Kosten i.d.R. von den Eltern getragen werden. Im Einzelfall ist zu prüfen, inwieweit § 90 Abs. 3 SGB VIII greift.
b) Elternbeiträge

Werden die Eltern zur Teilnahme ihres Kindes an einem Vorkurs verpflichtet, werden die Beiträge für die Tageseinrichtung von den Eltern selbst getragen. Eine Übernahme der Beiträge würde diejenigen Eltern benachteiligen, deren Kinder frühzeitig eine Kindertageseinrichtung besuchen, um die deutsche Sprache zu erlernen. 

Die Voraussetzungen für die Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind im Einzelfall zu prüfen. 

c) Materialien zur Sprachförderung
Eine Kostenübernahme für die Handreichung bzw. der Erstellung von gemeinsamen Sprachförderkonzepten ist nicht möglich.

d) SISMIK-Bogen (Seite 7 und 8)
Die Bogen werden als Kopiervorlage von den Jugendämtern vorgehalten. 
Sismik

(Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) 

von Michaela Ulich und Toni Mayr, Staatsinstitut für Frühpädagogik. Ein Bogen für die systematische Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung von Migrantenkindern im Alter von ca. 3 1/2 Jahren bis Schuleintritt. Die Entwicklung des Bogens wurde mit Mitteln des Bundesminsteriums des Innern gefördert. Je 10 Bögen und Begleitheft sind im Herder Verlag, 2003, erschienen und kosten derzeit 4,90 €.

http://www.ifp-bayern.de/cms/Aktuelles_Sismik.pdf, www.herder.de
Lust auf Sprache - sprachliche Bildung und Deutsch lernen in Kindertageseinrichtungen

Lust auf Sprache - sprachliche Bildung und Deutschlernen in Kindertageseinrichtungen - ein Film für Praxis, Aus- und Fortbildung. 

Es geht um Sprachbeobachtung und Sprachförderung; Themenschwerpunkte: Aktivitäten rund um Buch- Erzähl- und Schriftkultur (wie im Beobachtungsbogen Sismik). Film und Begleitheft erschienen 2004 im Herder Verlag und kostet derzeit 12,80 €.

http://www.ifp-bayern.de/cms/Aktuelles_Lust.pdf, www.herder.de
Gemeinsame Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen

Lernzenarien

Ein neuer Weg, der Lust auf Schule macht, Teil 1: Vorkurs. Deutsch lernen vor Schulbeginn
Diese Broschüre wendet sich an alle Erzieher/innen und Lehrer/innen, die mit Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule positiv gestalten. Im Mittelpunkt stehen hierbei Erwerb und Förderung der deutschen Sprache.

Broschüre ist erschienen im Finken Verlag und kostet rund 30 €. Für Sammelbestellungen gelten Staffelpreise. 

Nähere Informationen unter www.finken.de/schule/daz/lernszenarien_vorkurs.htm
IFP-Nachrichtendienst

Durch die Fachzeitschrift "Bildung, Erziehung, Betreuung von Kindern in Bayern" wird die Tätigkeit des Staatsinstituts für Frühpädagogik allen bayerischen Kindertagesstätten, Jugendämtern, Fachakademien und Trägerverbänden bekannt gemacht. Der IFP-Infodienst dient ferner der Information interessierter Wissenschaftler/innen über die Arbeit des Staatsinstituts. Seit Ende 2000 erhalten außerdem alle Studierenden an Fachakademien ein Heft. Für andere Interessierte wird die Fachzeitschrift im Internet veröffentlicht.

http://www.ifp-bayern.de/cmain/a_Infodienst.html
